
 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen vom 01.06.2024 

 

 

 

 

§ 1 

Allgemeines, Geltungsbereich  

 

1. Unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten gegenüber 

Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Bürgerliches 

Gesetzbuch (im Folgenden „BGB“ genannt); Unternehmer in diesem Sinne sind 

natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit 

denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübung einer gewerblichen 

oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.  

 

2. Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Angebote und Lieferungen. Sie 

gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie 

nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.  

 

3. Einkaufsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil. Sie werden auch 

dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns 

ausdrücklich widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme der von uns 

gelieferten Waren und Leistungen gelten unsere allgemeinen Liefer- und 

Zahlungsbedingungen als angenommen. Abweichende Vereinbarungen sind nur dann 

verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.  
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4. Die Rechte aus diesem Vertrag sind vorbehaltlich der in nachfolgendem § 4 Absatz 3 

getroffenen Regelung nicht übertragbar.  

 

 

§ 2  

Angebote, Vertragsschluss, Angebotsunterlagen   

 

1. Alle unsere Angebote, mündlich oder schriftlich unterbreitet, sind freibleibend gestellt 

und unverbindlich; sie verpflichten nicht zur Lieferung. Mit der Bestellung der Ware 

erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware zu erwerben. Wir sind berechtigt, dass 

in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang 

bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung 

der Ware an den Kunden erklärt werden. Für den Umfang der vertraglich geschuldeten 

Leistung ist ausschließlich unsere Auftragsbestätigung maßgebend.  

 

2. Abschlüsse mit Vertretern sind für den Kunden bindend, für uns erst durch schriftliche 

Bestätigung.  

 

3. Bestellt der Kunde die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der 

Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine 

verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der 

Annahmeerklärung verbunden werden. Sofern der Verbraucher die Ware auf 

elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem 

Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt.  

 

 

§ 3  

Preisgestaltung  

 

1. Unsere Preise verstehen sich - soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird 

- inklusive Verpackung sowie Versand- und Transportkosten.  

 

2. Die Mehrwertsteuer wird entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen in Rechnung 

gestellt. Etwaige Erhöhungen des Mehrwertsteuersatzes zwischen Bestellung und 

Lieferung gehen zu Lasten des Kunden.  
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§ 4  

Zahlungsbedingungen  

 

1. Unsere Lieferungen sind - soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird - 

innerhalb von 30 Tagen nach Leistungserhalt - porto- und spesenfrei - zahlbar. Nach 

Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug.  

 

2. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäftsverbindungen abzutreten.  

 

3. Sämtliche Zahlungen sind mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an die HMC 

Hightech Media Components GmbH & Co. KG, zu leisten (Konto IBAN 

DE60291900240014402900). 

 

4. Wir sind berechtigt, trotzt gegebenenfalls anders lautender Bestimmungen des Kunden 

Zahlungen zunächst auf dessen älteren Schulden anzurechnen.  

 

5. Eine Aufrechnung durch den Kunden mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei 

denn, die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Die 

Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Käufer ist ausgeschlossen, 

es sei denn, das Zurückbehaltungsrecht beruht auf dem selben Vertragsverhältnis oder 

die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.  

 

6. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen durch den Kunden (Zahlungspflichtigen) 

werden alle offen stehenden Forderungen sofort fällig. Der Zahlungsverzug des 

Kunden hat vorbehaltlich der in nachfolgendem § 5 getroffenen Bestimmungen die 

Zurückhaltung der Lieferung zur Folge.  
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§ 5  

Zahlungsverzug und Kreditunwürdigkeit  

 

1. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfristen (Verzug) sind wir berechtigt,  

 

-   von allen Verträgen zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu 

verlangen;  

-   unseren Eigentumsvorbehalt geltend zu machen und gelieferte Ware in Besitz zu 

nehmen (vgl. nachfolgenden § 10);  

-   Sicherheiten zu fordern und gestellte Sicherheiten zu verwerten;  

-   alle ausstehenden Zahlungen fällig zu stellen und noch ausstehende Lieferungen 

nur gegen Vorauszahlung auszuführen;  

-   Verzugszinsen ab Fälligkeitsdatum in Höhe von acht Prozent über dem 

Basiszinssatz der europäischen Zentralbank zzgl. der darauf anfallenden zu der 

Zeit gültigen Mehrwertsteuer zu berechnen;  

-   gegebenenfalls weiteren Verzugsschaden nach entsprechendem Nachweis 

gegenüber dem Kunden geltend zu machen.  

 

2. Im Falle der gerichtlichen Geltendmachung oder bei Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden sind alle gewährten Rabatte, 

Boni, Skonti und Werbungskostenzuschüsse auf noch unbezahlte Rechnungen 

hinfällig.  

 

 

§ 6  

Lieferfristen  

 

1. Eingegangene Bestellungen gelten erst mit unserer schriftlichen Bestätigung als 

angenommen. Die Lieferfristen und Termine gelten stets nur annähernd. Liefertermine 

und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, 

bedürfen der Schriftform.  
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2. Nicht unter Angabe eines bestimmten Liefertermins vereinbarte Lieferfristen beginnen 

mit dem Datum unserer Auftragsbestätigungen. Lieferfristen und Liefertermine gelten 

als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware den Ort der Versendung verlassen 

hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.  

 

3. Lieferfristen und Liefertermine verlängern sich - unbeschadet unserer Rechte aus 

Verzug des Kunden - um den Zeitraum, um den der Kunde mit seinen Verpflichtungen 

aus diesen oder anderen Abschlüssen uns gegenüber im Verzug ist.  

 

4. Liegt unsererseits Lieferverzug vor, so kann der Kunde nach erfolglosem Verstreichen 

einer von ihm zu setzenden angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten oder 

bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung unsererseits 

Schadensersatz verlangen, allerdings beschränkt auf Mehraufwendungen für einen 

vorgenommenen Deckungskauf. Weitere Ansprüche bestehen nicht, insbesondere wird 

die Haftung für leichte Fahrlässigkeit und diejenige gemäß § 287 BGB 

ausgeschlossen. Die Haftungsbeschränkung für leichte Fahrlässigkeit gilt nicht bei uns 

zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des 

Kunden.  

 

5. Es gilt als vereinbart, dass Teillieferungen erfolgen dürfen, es sei denn, dass dies 

ausdrücklich und in schriftlicher Form ausgeschlossen wird. Für die Bezahlung von 

Teillieferungen gilt § 4 dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen.  

 

 

§ 7  

Versand, Gefahrübergang  

 

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 

geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den 

Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 

bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. Soweit nicht Anderes vereinbart 

ist, gilt freie Anlieferung als vereinbart.  
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2. Ist freie Anlieferung vereinbart, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung der Ware/der verkauften Sache über mit der Ankunft des 

Fahrzeugs vor der Lieferanschrift zu ebener Erde bzw. an der Stelle, die mit dem 

Fahrzeug zumutbar erreichbar ist.  

 

3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.  

 

4. Von uns gelieferte Ware wird nur in einwandfreiem Zustand oder nur nach vorheriger 

Vereinbarung mit uns bei frachtfreier Rücksendung zurückgenommen. Freiwillig 

zurückgenommene Ware wird je nach Zustand abzüglich eines Kostenanteils in Höhe 

von mindestens 20 % des zurückgenommenen Warenwertes gutgeschrieben. Die 

Gutschrift erfolgt nach Wareneingang und Prüfung in unserem Hause. Eine 

Rücknahme von Sonderanfertigungen oder auf Wunsch des Kunden besonders 

beschaffter Waren ist ausgeschlossen.  

 

 

§ 8  

Mängelhaftung  

 

Für Mängel der Ware einschließlich des Fehlens zugesicherter Eigenschaften leisten wir 

nach den folgenden Vorgaben Gewähr:  

 

1. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch 

Nachbesserung oder Ersatzlieferung.  

 

2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl 

Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages 

(Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei 

nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.  



 7 

 

 

3. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 

Handelsgesetzbuch (HGB) geschuldeten Untersuchungs- und Rügenpflichten 

ordnungsgemäß nachgekommen ist. Den Kunden trifft die volle Beweislast für 

sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den 

Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 

Dies gilt auch für Beanstandungen hinsichtlich Stückzahl, Maß und Gewicht.  

 

4. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiteter 

Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein 

Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiteter 

Nacherfüllung Schadensersatz, bleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar 

ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert 

der mangelhaften Ware. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig 

verursacht haben.  

 

5. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, 

wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (vgl. Ziffer 3. dieser 

Bestimmung).  

 

6. Hinsichtlich der Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die 

Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, 

Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße 

Beschaffenheitsangabe der Ware dar.  

 

7. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung oder eine mangelhafte 

technische Dokumentation, sind wir lediglich zur Lieferung einen mangelfreien 

Montageanleitung bzw. einer mangelfreien technischen Dokumentation verpflichtet und 

dies auch nur dann, wenn der Mangel der ordnungsgemäßen Montage bzw. einer 

vertragsgemäßen Verwendung des Werkteils entgegensteht.  

 

8. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien 

bleiben hiervon unberührt.  

 

 



 8 

 

 

§ 9  

Haftungsbeschränkungen  

 

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den 

nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren 

Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen 

unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Bei leicht fahrlässiger 

Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht.  

 

2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden 

aus Produkthaftung. Weiter gelten Haftungsbeschränkungen nicht bei 

unzurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des 

Kunden.  

 

3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem 

Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar 

ist, sowie im Falle zurechenbarer Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust 

des Lebens des Kunden.  

 

 

§ 10  

Eigentumsvorbehalt  

 

1. Die Ware bleibt bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher 

Saldoforderungen aus Kontokorrent), die uns als Verkäufer aus jedem Rechtsgrund 

gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, unser Eigentum. Verarbeitung oder 

Umbildung erfolgen stets für uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. 

Erlischt das zu unseren Gunsten bestehende Eigentum durch Verbindungen, so wird 

bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache 

wertanteilmäßig auf uns übergeht. Der Käufer verwahrt das Eigentum für uns 

unentgeltlich. Ware, an der uns Eigentum zusteht, wird im Folgenden als 

Vorbehaltsware bezeichnet.  
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2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 

zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht im Verzug ist. Verpfändungen oder 

Sicherheitsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem 

sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt 

der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen 

den Käufer widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung im 

eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen 

werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 

nachkommt.  

 

3. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der 

Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und uns unverzüglich 

benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der 

Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden 

gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer. 

 

4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere Zahlungsverzug, sind wir 

berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.  

 

5. Zur Geltendmachung der Rechte aus Eigentumsvorbehalt ist ein Rücktritt vom Vertrag 

nicht erforderlich, es sei denn der Debitor ist Verbraucher.  

 

6. Übersteigt der Wert der für uns durch den Eigentumsvorbehalt bestehenden Sicherheit 

unsere Forderungen gegenüber dem jeweiligen Kunden insgesamt um mehr als 20 %, 

so werden wir auf schriftliches Verlangen des Kunden oder eines durch unsere 

Übersicherung beeinträchtigten Dritten einen entsprechenden Teil der 

Sicherungsrechte nach unserer Wahl freigeben.  

 

 

§ 11  

Verjährung  

 

Unsere Ansprüche auf Vergütung für die Lieferung herzustellender und zu erzeugender 

beweglicher Sachen verjähren in fünf Jahren.  

 



 10 

 

 

§ 12  

Schlussbestimmungen  

 

1. Für die Übertragung von Rechten und Pflichten des Kunden aus diesem Vertrag auf 

einen Dritten bedarf es unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung.  

 

2. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Bremen.  

 

3. Gerichtsstand ist der für unseren Firmensitz zuständige Gerichtsort, soweit der Kunde 

Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand 

hat oder seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind auch berechtigt, vor einem Gericht zu 

klagen, welches für den Sitz oder eine Niederlassung des Klägers zuständig ist.  

 

4. Für diese Liefer- und Zahlungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen 

zwischen uns und unseren Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.  

 

5. Der Kunde bestätigt uns, dass durch den von ihm erteilten Auftrag keine Schutzrechte 

Dritter verletzt werden.  

 


